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AMTSBLATTAMTSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

Lindenberg/Eichsfeld
mit den öffentlichen Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden

Berlingerode, Brehme, Ecklingerode, Ferna, Hundeshagen, Tastungen, Wehnde,
 Teistungen mit den Ortsteilen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen

Amtliche Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld

Amtliche Bekanntmachungen der Mitgliedsgemeinden

Festsetzung der Grundsteuer A und B für alle Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft  
Lindenberg/Eichsfeld für das Kalenderjahr 2018

Nach § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07. August 1973, 
BGBl. I S. 965, zuletzt geändert durch Artikel 38 des Jahressteuerge-
setzes vom 19. Dezember 2008, BGBl. I S. 2794, ist es möglich, bei zum 
Vorjahr unveränderten Grundsteuerhebesätzen auf die Versendung von 
Einzelsteuerbescheiden zu verzichten und die Grundsteuer A und B mit-
tels Allgemeinverfügung festzusetzen.
Hiermit wird die Festsetzung der Grundsteuer A und B für das Kalender-
jahr 2018 öffentlich bekannt gemacht.
Für die Festsetzung gelten die Grundsteuerjahresbeträge in den zuletzt 
erteilten Grundsteuerbescheiden. Die Beträge sind auch weiterhin an 
den angegebenen Fälligkeitstagen des letzten Grundsteuerbescheides 
zu entrichten.
Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage der öffentlichen Bekannt-
machung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem 
Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Dieser ist schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, 
Hauptstraße 17, 37339 Teistungen einzulegen.
Wird ein Rechtsbehelf erhoben, so befreit dies nicht von der fristgemä-
ßen Zahlung der Abgaben.

Teistungen, den 10. Januar 2018

gez. Dornieden
Staatlich Beaufragter
Gemeinschaftsvorsitzender

Brehme

Bekanntmachung der Gemeinde Brehme 

Bebauungsplan Nr. 2 „Friedensstraße - Verlängerung Breite“ 
1. Änderung

Der Gemeinderat der Gemeinde Brehme hat in seiner Sitzung am 
02.02.2017, Beschluss - Nr. 06/2017 die 1. Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 2 „Friedensstraße - Verlängerung Breite“ als Satzung beschlos-
sen.
Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat auf Grund des § 21 
Abs. 3 Thüringer Kommunalordnung - ThürKO - in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 28.01.2003, (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch 
Gesetzes vom 24.04.2017 (GVBl. S. 95) - mit Schreiben vom 20.09.2017, 
die Satzung bestätigt. Es wurden keine Bedenken gegen die Ausferti-
gung und Bekanntmachung erhoben.
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bekannt 
gemacht.
Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Friedensstraße - Ver-
längerung Breite“ wird mit der Bekanntmachung am 02.02.2018 
rechtsverbindlich.
Die Planunterlagen und die Begründung werden während der Sprech-
zeiten:
Montag - Mittwoch:  9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 15.30 Uhr
Donnerstag:  9.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr
Freitag:  9.00 - 12.00 Uhr
in der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17 in 
37339 Teistungen im Bauamt Zimmer 307 zu jedermanns Einsicht bereit-
gehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt.
Nach § 21 Abs. 4 ThürKO können Verstöße wegen der Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, gegenüber der Gemeinde schriftlich unter 
Angabe der Gründe geltend gemacht werden. Werden solche Verstöße 
nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend 
gemacht, so sind diese Verstöße unbeachtlich.

Hinweise nach § 44 Abs. 5 BauGB:
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
i. d. Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 21.06.2005 (BGBl. 
I S. 1818), über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche von durch Festsetzungen des Bebauungsplanes „Neu-
es Wohngebiet“ oder ihrer Durchführung eintretenden Vermögensnach-
teilen, die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichnet sind, sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht 
fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.
Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs da-
durch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen (§ 44 Abs. 3 BauGB) beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird.

Hinweise nach § 215 Abs. 2 BauGB
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
und

2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

Engelhardt
Bauamt der VG

Übersichtsplan

Ecklingerode

Bekanntmachung der Gemeinde Ecklingerode

über die öffentliche Auslegung 
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 „Am Ihlberg“nach § 3 
Abs. 2 BauGB und 
Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Ecklingerode nach § 3 Abs. 2 BauGB Östlich der 
Ortslage Ecklingerode soll das Wohngebiet „Am Ihlberg“ 
ausgewiesen werden.

1.)  Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 „Am Ihlberg“ mit Begrün-
dung und Umweltbericht,

2.)  Der Entwurf der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Be-
gründung und Umweltbericht

und die bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen liegen
in der Zeit vom 19.02.2018 bis 20.03.2018

in 37339 Teistungen, Hauptstraße 17 - im Bürgerhaus der Verwaltungs-
gemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, im Bauamt Zimmer 307, während 
der Sprechzeiten* zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bleiben bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt. Ein Antrag 
nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit mit Ihm 
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rah-

men der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber 
hätten geltend gemacht werden können.
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Am Ihlberg“ 
wird parallel mit dem Verfahren zur 3. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Gemeinde Ecklingerode durchgeführt.

Folgende nach Einschätzung der Gemeinde Ecklingerode / Verwaltungs-
gemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld wesentlichen, umweltbezogenen 
Stellungnahmen nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB liegen vor und werden 
ebenfalls öffentlich ausgelegt:
Thüringer Landesverwaltungsamt vom 19.07.2017
-  Belange der Raumordnung und Landesplanung
-  Belange der Wasserwirtschaft
Landkreis Eichsfeld vom 18.07.2017
-  Belange des Naturschutzes
-  Belange der Wasserwirtschaft
-  Belange des Bodenschutzes

Sprechzeiten*:
Mo-Mi.:  9.00 - 12.00 Uhr  14.00 - 15.30 Uhr
Do.:  9.00 - 17.30 Uhr  14.00 - 17.30 Uhr
Fr.:  9.00 - 12.00 Uhr
Sowie nach terminlicher Vereinbarung.

Sieber
Bürgermeister



Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld - 3 -
Übersichtspläne:

3. Änderung FNP - Bereich „Am Ihlberg“

Auszug - Entwurf BP „Am Ihlberg“
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Tastungen

Bekanntmachung der in der Sitzung des Gemeinderates Tastungen am 14.11.2017 gefassten Beschlüsse:

TOP 3 

Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 
vom 22.08.2017
Beschluss Nr.: 27/2017
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Gemäß § 42 ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde Tastun-
gen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 22.08.2017.
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen ............................................................................................. 5
Nein Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltung .............................................................................................. 1

TOP 4

Beschluss - über- und außerplanmäßige Ausgaben
Beschluss Nr.: 28/2017
Abstimmung über den Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Tastungen beschließt für das HH-Jahr 
2017 folgende über- und außerplanmäßige Ausgaben:
5800.51000  Grünanlagen   5.000,00 EUR
Abstimmungsergebnis:
Ja Stimmen ............................................................................................. 6
Nein Stimmen ......................................................................................... 0
Enthaltungen .......................................................................................... 0

Tastungen, den 23.01.2018
gez. Nolte
Bürgermeister

Sonstige amtliche Bekanntmachungen

Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Katasterbereich Leinefelde-Worbis
Franz-Weinrich-Straße 24
37339 Leinefelde-Worbis

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung über die 
Fortführung des Liegenschaftskatasters

Durch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Katasterbe-
reich Leinefelde-Worbis, wurde das Liegenschaftskataster fortgeführt.
Folgende Flurstücke sind von der Fortführung betroffen:

Gemarkung:  Teistungen
Flur:  1; 2; 3; 6; 7
Flurstücke (Flur 1):  8, 11/3, 11/4, 20/1, 28/1, 386/15, 417/43, 

509/19, 534/11
Flurstücke (Flur 2):  1/1, 1/4
Flurstücke (Flur 3):  4/1, 52
Flurstück (Flur 6):  630/48
Flurstück (Flur 7):  659

Die Fortführungsnachweise können von den Grundstückseigentümern 
sowie den Inhabern grundstücksgleicher Rechte

vom 12. Februar bis 11. März 2018
in der Zeit von 
Mo. bis Fr.  08:00-12:00 Uhr
Mo., Mi. Do. auch  13:00-15:30 Uhr
Di. auch  13:00-18:00 Uhr
in den Räumen des 
 Landesamtes für Vermessung und Geoinformation
 Katasterbereich Leinefelde-Worbis
 Franz-Weinrich-Straße 24
 37339 Leinefelde-Worbis
eingesehen werden.
Gemäß § 11 Abs. 4 des Thüringer Vermessungs- und Geoinformations-
gesetzes wird durch Offenlegung die Fortführung des Nachweises von 
Liegenschaften (Fortführungsnachweis) bekannt gegeben. Die Fortfüh-
rungsnachweise gelten als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim
 Landesamt für Vermessung und Geoinformation
 Katasterbereich Leinefelde-Worbis
 Franz-Weinrich-Straße 24
 37339 Leinefelde-Worbis
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden.

Leinefelde-Worbis, den 11. Januar 2018
Im Auftrag
Fruntke
DBL

www.thueringen.de/vermessungLandesamtÖffentliche Bekanntma-
chung

Landesamt für Vermessung und Geoinformation
Katasterbereich Leinefelde-Worbis
Franz-Weinrich-Straße 24
37339 Leinefelde-Worbis

Öffentliche Bekanntmachung der Offenlegung über die 
Fortführung des Liegenschaftskatasters

Durch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation, Katasterbe-
reich Leinefelde-Worbis, wurde das Liegenschaftskataster fortgeführt.
Folgende Flurstücke sind von der Fortführung betroffen:

Gemarkung:  Brehme
Flur:  3
Flurstücke:  276/2, 267/4, 268

Der/Die Fortführungsnachweis/e kann/können von dem/n 
Grundstückseigentümer/n sowie dem/den Inhaber/n grundstücksgleicher 
Rechte

vom 09.02.2018 bis 10.03.2018
in der Zeit von
Montag, Mittwoch, Donnerstag  08:00 - 12:00 Uhr und 
 13.00 - 15.30 Uhr
Dienstag  13:00 - 15:30 Uhr und
 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag  08.00 - 12:00 Uhr
in den Räumen des
 Landesamtes für Vermessung und Geoinformation
 Katasterbereich Leinefelde-Worbis
 Franz-Weinrich-Straße 24
 37339 Leinefelde-Worbis
eingesehen werden.
Gemäß § 11 Abs. 4 des Thüringer Vermessungs- und Geoinformations-
gesetzes wird durch Offenlegung die Fortführung des Nachweises von 
Liegenschaften (Fortführungsnachweise) bekannt gegeben. Die Fort-
führungsnachweise gelten als anerkannt, wenn innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Offenlegungsfrist kein Widerspruch eingelegt wurde.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Fortführung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines 
Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim Landesamt für Vermes-
sung und Geoinformation, Katasterbereich Leinefelde-Worbis, Franz-
Weinrich-Straße 24, 37339 Leinefelde-Worbis schriftlich oder zur Nieder-
schrift Widerspruch eingelegt werden.

Leinefelde-Worbis, 18.01.2018
Im Auftrag
Fruntke
Dezernatsbereichsleiter

www.thueringen.de/vermessungLandesamtÖffentliche Bekanntma-
chung
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und Stellungnahmen der Vereinigungen (§ 17a Nr. 7 Satz 2 FStrG) 
ausgeschlossen. Einwendungen, die schon gegen die Ursprungspla-
nung hätten erhoben werden können, sind ebenfalls ausgeschlos-
sen.

 Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschrifts-
listen unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich lautender 
Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen 
und Anschrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. 
Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

2.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung 
der
a)  nach landesrechtlichen Vorschriften im Rahmen des § 60 des 

Bundesnaturschutzgesetzes anerkannten Vereine
b)  sowie der sonstigen Vereinigungen, soweit sich diese für den 

Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen Vor-
schriften zur Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangele-
genheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind (Vereinigun-
gen),

 von der Auslegung des Plans.
3.  Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig er-

hobenen Stellungnahmen und Einwendungen verzichten (§ 17a Nr. 
5 FStrG).

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt ge-
macht werden. Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendun-
gen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der 
Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG).

 Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevoll-
mächtigung ist der Anhörungsbehörde durch eine schriftliche Voll-
macht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu 
geben ist.

 Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann 
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins beendet.

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
4.  Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwen-

dungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder 
Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststel-
lung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Er-
örterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsver-
fahren behandelt.

6.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss 
des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde ent-
schieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme 
abgegeben haben kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt 
werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7.  Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschrän-
kungen nach § 9 FStrG und die Veränderungssperre nach § 9a 
FStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger 
der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen 
Flächen zu (§ 9a Abs. 6 FStrG).

8.  Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen,
-  dass die für das Verfahren und die für die Entscheidung über die 

Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde das Thüringer 
Landesverwaltungsamt ist,

-  dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststel-
lungsbeschluss entschieden werden wird,

-  dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG 
notwendigen Angaben enthalten und

-  dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen 
des Vorhabens gem. § 9 Abs. 1 UVPG ist.

Dornieden
Staatlich Beauftragter

Bekanntmachung

Planfeststellungsverfahren für den Neubau der B 247, 
Ortsumgehung Ferna und Ortsumgehung Teistungen

1. Planänderung
Das Straßenbauamt Nordthüringen (Vorhabenträger) hat für das o.a. 
Bauvorhaben die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens be-
antragt. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung gem. § 3a des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG).
Als Ergebnis des Erörterungstermines vom 25.04.2016 - 28.04.2016 in 
Teistungen ist die Ausgangsplanung vom 08.12.2014 (Straßenbaubehör-
de) überarbeitet worden.
Die Planänderung umfasst technische, landschaftspflegerische und 
grunderwerbsmäßige Änderungen.
Im Einzelnen sind folgende Änderungen vorgesehen:
Technische Änderungen:
Entfall Rückbau der B 247alt von Netzknoten 107 (Abzweig Tastungen) 
bis Ortsrand Teistungen
Errichtung einer zusätzlichen Anbindung B 247 Knoten 5 - Spange Teis-
tungenburg in Verbindung mit Knoten 5.1 - Verknüpfung B 247alt
Änderungen im Wirtschaftswegenetz
Ersatz der Trinkwasserbrunnenanlage 3.1 Teistungen
Änderung an Versorgungsanlagen
Entfall Rückbau der Gemeindestraße, nördliches Betriebstor Erlus AG 
bis K 237
Landschaftspflegerische Änderungen:
Errichtung von Leit- und Sperrwänden an der Hahlequerung BW 13
Errichtung von Leit- und Sperrwänden im Bereich der Landesgrenze
Anordnung stationärer Amphibienleiteinrichtungen an der B 247
Änderungen und Überarbeitungen der landschaftspflegerischen Begleit-
planung
Überarbeitung der Unterlage 19.2 Spezielle artenschutzrechtliche Prü-
fung (saP)
Erarbeitung ergänzender umweltrelevanter Unterlagen
Aktualisierung der Verkehrstechnischen Untersuchung
Mit den vorgesehenen Netzergänzungen wurde eine Neuberechnung 
der Verkehrstechnischen Untersuchung „Prognose 2025 - Planfall 5“ 
- erforderlich. In diesem Zusammenhang wurden gleichzeitig auch die 
zwischenzeitlich vorliegenden Ergebnisse der Straßenverkehrszählung 
2015 eingearbeitet.
Widmung, Umstufung
Die Neubaustrecke Spange Teistungenburg und weitere Umstufungen 
erforderten die Änderung der Widmungsunterlagen.
Änderungen der Grunderwerbsunterlagen:
Aufgrund der Änderungen in den technischen Planungen und im land-
schaftspflegerischen Begleitplan ergeben sich teilweise andere Betrof-
fenheiten. Die hieraus erfolgten Änderungen sind in den Grunderwerbs-
plänen und im Grunderwerbsverzeichnis dargestellt.

Durch die geänderte Planung werden Grundstücke in den Gemarkun-
gen
•  Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld,
 Gemarkungen: Teistungen, Teistungenburg, Ferna,
• Verwaltungsgemeinschaft Ershausen/Geismar,
 Gemarkung: Bebendorf und in
• Leinefelde-Worbis,
Gemarkungen: Wintzingerode, Kirchohmfeld
beansprucht.

Die geänderten Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) liegen 
in der Zeit

vom 15.02.2018 bis 14.03.2018
in der VG Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen, Zim-
mer 307 während der Dienststunden
Mo - Mi 8.00 - 15.30 Uhr, Do 8.00 - 17.30 Uhr, Fr 8.00 - 12.00 Uhr
zur allgemeinen Einsichtnahme aus.
Die Planungsunterlagen (Ausgangsplanung / Planänderung) sind auch 
zu diesem Zeitpunkt auf der Homepage des Thüringer Landesverwal-
tungsamtes unter
(http://www.thueringen.de/th3/tlvwa/wirtschaft/planfestellungsverfahren ) 
einsehbar.
Es wird jedoch darauf verwiesen, dass das in Papierform öffentlich 
ausgelegte Planexemplar maßgebend für das Planverfahren ist, da 
Abweichungen bei der elektronischen Wiedergabe nicht vollständig 
ausgeschlossen werden können.
1.  Jeder, dessen Belange durch die Planänderung berührt werden, 

kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, 
das ist bis zum 28.03.2018 bei dem Thüringer Landesverwaltungs-
amt, Ref. 540, Jorge-Semprún-Platz 4 in 99423 Weimar oder bei 
der VG Lindenberg Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen 
Einwendungen gegen die Planänderungen schriftlich oder zur Nie-
derschrift erheben. Die Einwendung muss Name und Anschrift des 
Einwenders, den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Be-
einträchtigung erkennen lassen.

 Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind Einwendungen (§ 17a Nr. 
7 Satz 1 Bundesfernstraßengesetz -FStrG) sowie Einwendungen 
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